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Peter Steiner

«Du grossartige drubandlete Chaib»

Die militargerichtliche Verurteilung des Zivilisten Gottlieb Scheuber




ie Episode, die ich nachstehend
D rekonstruiere,! spielte sich im
Kriegsjahr 1915 zwischen zwei in Nid-
walden bekannten Personlichkeiten ab,
dem Kommandanten der Nidwaldner
Schiitzen Arnold Deschwanden und dem
Schmied Gottlieb Scheuber. Scheuber
war mein Grossvater. Auch mehr als 100
Jahre spiter hilt sich in der Familie die
Erinnerung an das Gerangel mit dem Of-
fizier und an die Verurteilung Scheubers
zu zwei Monaten Gefingnis. Der Hin-
tergrund des Streits und die politischen
Folgen, die in die Abwahl von Militardi-
rektor Adalbert Wymann an der Lands-
gemeinde 1919 miindeten, gehen indes
weit liber eine personliche Querele hin-
aus. Sie dokumentieren exemplarisch ein
bis dahin in Nidwalden ungewohnt riides
Auftreten der militdrischen Kommandos
als Folge der «Neuen Richtung» und die
dagegen gerichtete Opposition der de-

mokratisch gesinnten Bevolkerung.

«Alte Schule» gegen
«Neue Richtung»

Das Verstindnis von «Dienen im Mili-
tar», von Gehorsam und Disziplin wan-
delte sich grundlegend gegen Ende des
19. Jahrhunderts. Die Truppenorganisa-
tion in den «demokratischen Landern»
war traditionell auf die Mitwirkung der
Beteiligten ausgerichtet. So war es in
Nidwalden bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts selbstverstindlich, dass die Sol-
daten ihre Vorgesetzten selbst wéhlten
oder sie zumindest vorschlagen konn-
ten.”? Dem Topos der Freiheit folgend,

versprachen die Untergebenen Gehor-
sam gegenliber Befehlen nur unter Vor-
behalt: «Wir sind freie Schweizer und
folgen - wenn wir wollen!»?

Aufgrund von Beobachtungen der
Kriegsentwicklung in der zweiten Half-
te des 19. Jahrhunderts kamen hohe
Offiziere, unter ihnen der spitere Gene-
ral Ulrich Wille und der Instruktions-
offizier Fritz Gertsch, zur Uberzeugung,
dass ohne bedingungslose Disziplin der
Untergebenen Schlachten nicht mehr
zu gewinnen waren. In ihrem Einfluss-
bereich setzten sie die «Neue Richtung»
systematisch mit einer bislang unbe-
kannten, drillméssigen Schulung und
autoritdren Truppenfithrung durch.* Als
Gotthardinfan-
terie drehte namentlich Fritz Gertsch

Instruktionschef der

dermassen an der Disziplin-Schraube,
dass ihn bald der Ruf eines «Soldaten-
schinders»® begleitete und seine Art
des Umgangs mit den Untergebenen zu
féormlichen Protesten der Regierungen
von Uri, Ob- und Nidwalden fiihrte.®
Gertschs Bestrafungsregime fiillte um
1895 die hiesigen Zeitungsspalten” und
fithrte dazu, dass die Revision der Mi-
litirartikel in der Bundesverfassung im
Verhiltnis von 3 zu 1 verworfen wurde.
«Das Schweizervolk liebt seine Armee»,
kommentierte das Nidwaldner Volks-
blatt, «aber es hasst militdrische Rohheit
und Gigerlthum?® in gleichem Masse. Der
3. November ist ein Denkstein mit der In-
schrift: Bis hierher und nicht weiter.»’

Gertsch und auch Wille erlitten in der
Folge markante Riickschldge in ihren
militarischen Karrieren, blieben aber pu-
blizistisch aktiv. Die Militirorganisation
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Der spdtere General Wille warb auch in
Stans fiir ein neues Disziplinverstidndnis
in der Armee. Der «preussische Geist»
fand aber nur wenige Anhdnger.

und das Exerzierreglement von 1907
trugen ihre Handschrift. Die «Neue
Richtung» hatte sich durchgesetzt und
unterdessen auch die Nidwaldner Offi-
ziere erfasst, der Mehrheit der Nidwald-
ner Milizen und der Bevélkerung blieb
sie aber fremd.

Unter den Offizieren, die im Vorfeld der
Abstimmung von 1907 den Aufruf zur
Unterstiitzung der Militdrorganisation
unterzeichnet hatten,"' findet sich auch
Arnold Deschwanden, Quartiermeis-
ter und Hauptmann, Sohn des 1905
verstorbenen Regierungsrats gleichen
Namens.'” Die Familie betrieb «in der

Teifi»'* in Stans eine Eisenwarenhand-

lung. Deschwanden junior besuchte die
Forstschule des Polytechnikums in Zi-
rich. 1908 wihlte ihn der Landrat zum
Nidwaldner Oberforster;'* damit war er
Inhaber eines der damals bestbezahlten
Amter des Kantons.'® 1913 wurde er in
Stans Gemeinderat'®und auf Anfang des
Jahres 1914 erhielt er das Kommando
der Nidwaldner Schiitzenkompanie 11/4
tibertragen.”

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wur-
de Wille zum General bestellt, der sei-
nerseits Gertsch zum Chef der Infan-
teriebrigade 6 machte.” Damit war der
beriichtigte Schinder auch Oberherr tiber
die Nidwaldner Schiitzenkompanie IT im

Bataillon 4 des Schiitzenregiments 12."”

Nidwaldner Schiitzen
an der Grenze

Das «Schiitzen IT» war eine Traditions-
truppe, welche die besten Schiitzen ver-
einigte, die «von jeher eine besser ge-
schulte, leichte und ausdauernde Truppe
bilden, die, vermdge ihrer im Privatle-
ben sich angeeigneten Schiessfertigkeit,
im Kriegsfalle vor allen andern Fuss-
truppen die gefidhrlichen, exponierten
Stellen zu verteidigen» hatte.?®

Die Generalmobilmachung Anfang
August 1914 brachte diese Nidwaldner
Schiitzen in die Nordwestschweiz, nicht
bevor sie eidlich versprochen hatten,
«den Befehlen der Oberen genauen und
pinktlichen Gehorsam zu leisten, stren-
ge Manneszucht zu beobachten und al-
les zu tun, was die Ehre und Freiheit des

Vaterlandes verlangt».?’ Vom anfingli-
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chen Grenzsicherungsauftrag wurde die
Truppe bald weg in eine Reservestellung
versetzt, die ein «unstetes Wanderle-
ben im Jura» und vor allem Exerzieren
bedeutete. Bei einem Probeschiessen
erfiillte ein Viertel der Soldaten die
Vorgabe nicht, worauf Hauptmann De-
schwanden sich «Dinge iiber seine Kom-
pagnie sagen lassen [musste], die er sehr
ungern horte». Er wollte seine Kompa-
nie «zu den besten der Division zdhlen»
und dieses Ziel erreichte er: Am Tage der
Entlassung, am 4. Dezember 1914, sollen
die Soldaten «durch starke, zielbewusste
Leitung aus mangelhaften Anfingen zur
gestahlten, dienstgewohnten Truppe ge-
worden» sein.?? Die Frage war bloss: Mit
welchen Mitteln?

Aus dem Dienst nur Gutes

Franz Tank, spater Kommandant der
Nidwaldner Schiitzen, berichtet in seiner
«Chronik der Schiitzenkompagnie von
Nidwalden», man suche in den Zeitun-
gen «vergeblich nach den munteren Sol-
datenbriefen fritherer Grenzbesetzungs-
zeiten».® Dem ist nicht ganz so - auch
nicht beziiglich der Schiitzenkompanie.
Im Nidwaldner Volksblatt schrieb zum
Beispiel am 22. August 1914 ein «Wh»:
«Die Verpflegung ist eine gute, unsere
Compagnie isst geradezu vorziglich.
Dafiir sorgt unser Herr Hauptmann wie
fiir - seine Buben. Er ist aber auch be-
liebt. Uberhaupt ist das Verhiltnis zwi-
schen Offizieren und Soldaten ein sehr
gutes. Wir sind mit unseren Offizieren
zufrieden und hoffentlich sie mit uns

auch.» Und eine Woche spidter berich-
tete im Unterwaldner ein «-s.» aus dem
Jura: «Drill> ist Trumpf, aber es ist wil-
lige und flotte Arbeit, die geleistet wird,
sind wir doch vom Werte dieser Art der
Ausbildung iiberzeugt.»** Am 5. Septem-
ber lobte ein «K.», wieder im Nidwald-
ner Volksblatt: «Es gefillt uns hier aus-
gezeichnet, wir haben uns tiber nichts
zu klagen, besonders auch dann nicht,
wenn das schone Wetter anhalt.»*

Die Einsendungen bezweckten wohl,
die Angehorigen zuhause mit positiven
Nachrichten zu beruhigen: «Ihr seht
nun aus Allem, dass wir froh und mun-
ter sind und iiberhaupt keine Zeit haben
zum Kopfhingen, was wir lieber Euch
zu Hause iiberlassen», ist eine sinnge-
mass wiederholte Aussage.?® Und so hat
denn ein Ereignis, welches die Bevolke-
rung von Nidwalden aufgewiihlt haben
muss, keinen Eingang in die hiesigen
Blitter gefunden, und auch im Regie-
rungsratsprotokoll findet es erst vier
Monate spiter bloss eine verklausulierte
Erwihnung: die «Wurstaffdare». In Ver-
bindung mit dem auch von Hauptmann
Deschwanden gepflegten Drill-Regime
und einer kriegsbedingt stets schwieri-
ger werdenden Versorgungslage war sie
ein Hauptgrund fiir die fatale Konfron-
tation, in welche der Zivilist Gottlieb
Scheuber mit dem Offizier geriet.

Spurten statt speisen

Als die Schiitzenkompanie I1/4 am Sams-
tag, den 26. Juni 1915,*” abends gegen 19
Uhr von Luzern her mit dem Schiff in
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«Ndnder hinicht wieder Wiirst?» Die ironische Frage brachte den Stanser Schmied Gottlieb

Scheuber (rechts) in eine fatale Auseinandersetzung mit dem «driibindlete» Arnold

Deschwanden, Kommandant der Nidwaldner Schiitzen und kantonaler Oberforster.

Stansstad anlangte, begriisste sie der
44-jahrige Stanser Schmied und Land-
sturmkanonier Gottlieb Scheuber mit
dem ironischen Zuruf: «Ndnder hinicht
wieder Wiirst?»*® Damit spielte er auf
ein Vorkommnis bei der Riickkehr der
Schiitzen vom 1. Aktivdienst-Einsatz an,
das er spiter in seinem «Rapport» an das
Divisionsgericht 4 so schilderte: «Als An-
fangs Dezember 1914 die Schiitzenkomp.
II 4 von der Grenzbesetzung zuriick-
kehrte u einige Tage in Wyl bei Stans sich
aufhielt, erhalt die Mannschaft einmal
als Mahlzeit Suppe, Makaroni und pro
Mann je 1 Wurst. Die meisten der Solda-
ten begannen sofort mit dem schdlen und
essen der Wiirste. Als dies Hr. Haupt-
mann Deschwanden erblikte, wurde er
zornig und rief: dch will euch schon leh-

ren, zuerst Suppe essen. Er liess sofort
die Wiirste den Soldaten vom Munde
wegnehmen, die meisten waren geschalt
oder angegessen und konnten den Solda-
ten selbstverstindlich nie wieder gege-
ben werden. [...] Diese Wurstgeschich-
te wurde schon denselben Abend zum
Hauptthema in fast allen Wirtschaften
in Stans. Und die Kinder auf der Strasse
sollen dem Hr. Hauptmann nachgerufen
haben: Hast keine Wiirst, wir mdchten
auch Wiirste, Wahrscheinlich dariiber
erbost, beorderte der Hr. Hauptmann
gerade den Offizier, welchen die Soldaten
am wenigsten leiden konnten, zur Auf-
sicht iiber die Soldaten in die Kaserne.
Am selben entlud sich aber der bekannte
Krach in Wyl und die ganze Bevélkerung
kam deswegen in Aufregung.»*
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Konfrontiert mit dem Vorfall, beschrieb
ihn Deschwanden dem militarischen
Untersuchungsrichter so: «Am 2. oder
3. Dezember 14 anldsslich der Demobili-
sation liess ich eines Mittags den Solda-
ten Maggisuppe, Makronen und Wiirste
geben. Zum Teil wurde die Maggisuppe
fortgeworfen und gerufen: Fort mit der
Maggisuppe, wo sind die Wiirste, die
Soldaten stiirzten sich auf die Wiirste
und zerrissen die zusammengebunde-
nen Wiirste zum Teil. Ich befahl Ruhe
und beauftragte die Fassmannschaft, die
Wiirste wieder einzusammeln, was ohne
irgendwelchen Anstand geschah. Ich
sagte ihnen, das sei keine Art mit dem
Essen umzugehen. - Ich hatte ihnen vor-
her bis 2 Uhr freigegeben - widerrief den
Befehl [und verfiigte,] es diirfe nun nie-
mand abtreten. In % Stunde werde mit
Sack und Gewehr angetreten; von 1-2
Uhr exercierte ich dann mit der Kp. Das
meldete ich sofort dem Bat. Kdten, der
mein Vorgehen guthiess.»*
Deschwanden bestdtigte, dass er mit
seiner Intervention ins Gerede gekom-
men sei: «Es wurde dann wider mich
geschimpft und in der Niklausnacht™
stellte man mir ein Bdumlein, an das
man ungereinigte Dirme [...] aufge-
hingt hatte, in den Garten.»** Als Ur-
heber verdachtigt wurde spiter’”® — mein
Grossvater.

Schmale Kost im 2. Dienst

Am 2, Mirz 1915 musste die Schiitzen-
kompanie II/4 erneut zum Grenzbe-
wachungsdienst einriicken. Schriftlich

gab der Brigadekommandant Oberst
Gertsch den Tarif fiir den anstehenden
Aktivdienst durch: «Was an Straftheit,
Plinktlichkeit und Pflichterfiillung am
Schlusse des letzten Dienstes Geltung
hatte, das gilt ohne jede Einschrinkung
heute wieder, gleich von der ersten Stun-
dean.»** An der Grenze bei Basel kam nur
ein Teil der Kompanie zum Einsatz, der
Rest «musste das monotone Programm
von Exerzier-, Marsch- und Schiess-
ibungen iiber sich ergehen lassen». Die
Kompanie schloss im Divisionsvergleich
nun aber deutlich besser ab und am 19.
April heimste sie fiir ihre «flotte Haltung
und ihr soldatisches Wesen» sogar das
Lob des Generals ein.”® Innerlich aber
war sie wegen der despektierlichen Be-
handlung durch ihren Kommandanten
— er soll sie als «Saubande» beschimpft
haben’® - aufgewiihlt. Am 6. Mai 1915
kam es zum Eklat, indem die Soldaten
bei einem neuerlichen Strafexerzieren
einfach stehen blieben: Die «Insubordi-
nation» fithrte zur militdrgerichtlichen
Bestrafung von mehreren Soldaten.*’
Am 9. Mai 1915 wurde die Kompanie
in den Kanton Tessin verlegt. Auch hier
bestand der Alltag in Einzelausbildung,
Marsch- und Schiessiibungen. Als einen
Monat spater Oberst Gertsch, der selbst
in den Augen des Chronisten Tank «stets
schwer zu befriedigen war»,*® die Schiit-
zen inspizierte, vermeinte er, eine «trau-
rige Haltung»* und Mingel in der Ach-
tungsstellung festzustellen.

Im Verlaufe des Krieges verschlechter-
te sich die Versorgungslage der Bevol-
kerung und auch der Truppen spiirbar.
Wie der Fourier der Schiitzenkompanie,
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Deschwandens Cousin August Wag-
ner,’* spdter bekannte, war die Be-
schaffung von Lebensmitteln im Tessin
schwierig und teuer; die bei den Soldaten
beliebte Milch konnte zum Beispiel nicht
mehr abgegeben werden. Zudem war die
Kompanie-Haushaltkasse mit bedeuten-
den 800 Franken im Riickstand. «Die
Verpflegung», so Wagner, «war meiner
Ansicht nach recht. Es wurde allerdings
das Gegenteil heimgeschrieben von den
Soldaten, [...] sie hatten eben im Tessin
mehr Appetit als im Baselbiet.» Aus ei-
nem Brief seines Vaters wusste er, dass
«speziell in Stans iiber die Verpflegung
der Kompagnie geschimpft» werde.*"

Weder von diesen Vorfillen noch von
den Beschaffungsproblemen drang et-
was in die hiesigen Medien, trotzdem
wurden sie ruchbar. Gottlieb Scheu-
ber jedenfalls hatte davon bis ins De-
tail Kenntnis: «Es hiess, Hauptmann
Deschwanden habe im letzten Dienst
im Tessin holzerne Abtritte*> machen
lassen; die Laden sollen 65 Fr. gekostet
haben, anstatt dass man Tanniste hiezu
verwendet hitte. Der Betrag wurde dann
aus dem Ordindren* genommen und
die Mannschaft hat deswegen zu wenig
zu essen. Auch fiir Gewehrrechen soll
er zu viel verausgabt haben. Auch soll er
fiir ein Stiick Land, das er als Spielplatz
pachtete, zu viel bezahlt haben. - Am
Morgen sollen sie schwachen Thee, mit-
tags diinne Suppe [bekommen haben].
Es wird behauptet, es seien zwei Fla-
schen Suppe der Regierung nach Hause
geschi[ckt] worden. Am Abend sollen
sie bloss einen kleinen Spatz erhalten
haben.»* Von einem seiner Angestellten

wusste Scheuber, dass dieser im Dienst
«30 Pfund abgenommen» habe.*

Der Most-Streit

Ob die Berichte uber die Plackerei, die
diirftige Kost und die Geldverschwen-
dung den leicht erregbaren Scheuber,
der in Offizierskreisen offenbar im Rufe
eines «Militdrschimpfers»*® stand, am
26. Juni 1915 nach Stansstad zur An-
kunft der Schiitzen drdngten oder ob
er zufdllig in einer Geschiftssache dort
war, wie er behauptete,” ldsst sich nicht
festlegen. Die ankommenden Soldaten -
als in Nidwalden aktiver Geschiftsmann
kannte er viele von ihnen*® - hétten ihm
zugerufen: «Gottlieb, hast uns keinen
Most, wir haben Durst.» Er habe sie
vertrostet, sei zur Oberstmiihle, seinem
Wohn- und Geschiftshaus auf halbem
Weg von Stans nach Stansstad, gefahren
und habe in Erwartung des Vorbeimar-
sches der Truppe einen Eimer Most an
die nahe Strasse gestellt.*

Deschwanden behauptete dagegen ein
aktives Anerbieten, ja gar Aufdringen
des Getrianks: «Als ich mit dem Oblt
Merz, dem Arzt, an der Spitze der Kp
ritt, sagte der letztere: da steht einer mit
Most. Ich erwiderte, dass ich ihm das
nicht verbieten koénne. Als wir vorbei
waren, wendete ich mich um und sah,
dass er den Leuten das Glas mit dem
Most hinstreckte. Ich sah, dass einige
ihn mit den Ellbogen wegstiessen und
die Annahme des Mostes verweigerten.
Darauf sagte Scheuber: <Ndmed nur, das
gahd ja dd da vorne niid a.» Ich ritt dar-
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im Stanser Niederdorf. Rechts vom Balkon im 1. Stock steht Scheuber am Fenster. Unweit
davon spielte sich das Rencontre zwischen Scheuber und Hauptmann Deschwanden ab.

auf zuriick und sagte: Dink wohl gahd
das mich a; s'Trinke ist verbote, sind
doch gschider, Scheuber, iibrigens hiand
er ja doch nid gnueg fir all. Ich hielt
an und sah wie Scheuber trotzdem den
Soldaten weiter Most offerierte und hor-
te wie er sagte: <Das gaht di niid a, Du
grossartige driibindlete Chaib.»»® Er
habe ihn wegbefohlen, worauf Scheuber
erwidert habe: «<Du Chaib, Du vergénnst
den Leuten nicht nur das Essen, auch
den Tropfen Most missgonnst du ihnen.
Aber so einem wollen wir die Schnor-
re*! schon zu tun. Du blutest noch heute
Abend aus deiner Schnorre, oder dann
sicher spiéter. Trinkt nur, ihr Leute, der
soll nur kommen u[nd] es verbieten, ich
werfe ihm das Glas mit samt dem Most
an den Grind. Nehmt doch, trinkt doch.

Du Chaib wirst den Leuten das Glas
nicht mehr von der Schnorre wegreissen
wie letztes Jahr die Wiirste.» Scheuber
habe die Hand zur Drohung erhoben,
ihm weitere unflidtige Worte zugerufen®
und ihn - als Oberforster ein Angestell-
ter des Kantons - einen «Staatsfrasser»
genannt, dem «doch jeder an den Lohn
zahlen helfen muss».”

«Beleidigung der Offiziersehre»

Die «stramme, sonnengebraunte Mann-
schaft» gelangte schliesslich nach Stans,
defilierte auf dem Dorfplatz vor der Re-
gierung, horte sich eine Dankesrede von
Landammann Jakob Wyrsch an und
begab sich dann zum Spritzenhaus, um
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Militar-Justiz. é}

Schweizerische Armee.

< AR

Aarau, den 7, Juli 1915,

An die Militdr- und Polizeidirektion Niedwalden

Stans.

I H A I He I K KW

Jn der Beilage iibermache ich Jhnen einen Haft -
befehl gegen Gottlieb Scheuber, Niederdorf; Stanse zum Vollzuge.
Scheuber ist zu verhaften und sofort ins Bezirkegefangnis Aarau

(Amtshaus), hintere Vorstadt, zu verbringen, unter Anzeige an mich

(alte Kantonsschule). / _

Die niheren Personalien des Schauber, gind mir
nicht bekannt. Sie konnen diesbeziiglich bei Hrn.Hsuptmann
Deachwandeh vom Schiitzenbataillon 4 anfragen; denn diesen hat
Scheuber beschimpft un d bedrdht.

Der Untersuchungsrichter der 4, Division}

/l/bbmﬂi WM o
] Beilage erwidhnt.

i (N JbihYon -

“Shby ‘W

Hauptmann Deschwandens Begehren auf «Genugtuung» wegen Verletzung seiner Offiziers-
ehre fand Unterstiitzung bis hinauf zum Brigade-Kommandanten Fritz Gertsch. Der
Haftbefehl gegen Scheuber traf am 8. Juli 1915 in Stans ein und wurde am 10. Juli vollzogen.
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dort «den von der Regierung gestifte-
ten Imbiss und Ehrentrunk» bzw. «ein
schmackhaftes Coulasch»** einzuneh-
men. Den Offizieren wurde im Hotel
Stanserhof «ein offizielles Nachtessen
geboten».> Gottlieb Scheuber seinerseits
soll sich auch auf dem Dorfplatz auf-
gehalten und einer Gruppe von Schau-
lustigen sein Rencontre mit Deschwan-
den geschildert haben: «Dem habe er es
jetzt gesagt, dem Kantonsfresser.»*® Spa-
ter soll er sich auch noch zum Spritzen-
haus begeben haben.”

Hauptmann Deschwanden grollte und
sah sich in seiner Offiziersehre verletzt.
In Wil, wo sich die Mannschaft fiir die
Demobilmachung die nichsten Tage be-
fand, machte er sich zur Beweissamm-
lung auf. Die Zeugnisse sollen ihm nicht
einfach zugefallen sein. Einen Tag lang
hitten sich seine Untergebenen gewei-
gert, und «erst am andern Tag konnte
er einigen etwas herauspressen».®® Die
von ihm eigenhdndig niedergeschriebe-
nen «Verhore» der Soldaten Martin Hug,
Franz Hug und Gustav Durrer, des Kor-
porals Xaver Zgraggen sowie von Leut-
nant Albert Zgraggen bestitigten den
Vorfall.

Der ebenfalls befragte Leutnant Fried-
rich Renz hatte zwar das Anerbieten des
Mostes beobachtet, die im Detail gedus-
serten Schimpfworter aber «vergessen
[...], da mir der Dialekt nicht geldufig»
ist:* «Wir marschierten [...] u[nd] so
verstand ich nicht mehr alle Worte.»®
Am 29. Juni 1915 erstattete Deschwan-
den dem Kommando des Schiitzenba-
taillons 4, Major Otto Fuchs, unter Bei-
lage der «Zeugenaussagen» Rapport und

resiimierte: «Scheubers Worte sind als
absichtliche Aufreizung der Truppe zum
Ungehorsam gegen den Kommandan-
ten & als Bedrohung zu qualifizieren.
Sie sind auch eine schwere Beleidigung
meiner Offiziersehre & bleibt mir nichts
anderes iibrig als Genugtuung bei der
zustandigen Militdrgerichtsbehorde zu
suchen.» Major Fuchs beantragte tags
darauf bei der nachsthoheren Instanz
die «Einleitung der kriegsgerichtlichen
Voruntersuchung», die ihrerseits das
Begehren an das Kommando der Infan-
terie-Brigade 6 richtete. Kommandant
Gertsch verfiigte am 3. Juli 1915 die
«Uberweisung ans Militirgericht». Am
6. Juli stellte der Untersuchungsrichter
des Divisionsgerichts 2b in Solothurn
fest, die Erteilung des Befehls zur An-
hebung einer Untersuchung stehe dem
Territorialkommando 4 in Aarau zu, «da
es sich um eine Civilperson als Ange-
schuldigten handelt». Am 7. Juli lag der
Befehl vor®' und gleichentags erging von
Untersuchungsrichter Hauptmann Alois
Moser®* ein Haftbefehl gegen Gottlieb
Scheuber, Niederdorf, Stans, wegen «Be-
schimpfungen und Drohungen».®* Die
Militdr- und Polizeidirektion Nidwal-
den wurde aufgefordert, Scheuber «zu
verhaften und sofort ins Bezirksgefang-
nis Aarau (Amtshaus), hintere Vorstadt,

zu verbringen».*

Untersuchungshaft in Aarau

Scheuber beschreibt seine Verhaftung
am 10. Juli 1915 wie folgt: «Letzten
Samstag wurde ich nun plétzlich meiner
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Marie Scheuber erblickte zwei Tage vor
der Verhaftung ihres Vaters in schwerer
Geburt das Licht der Welt.

Gattin, die mir wenig Stunden vorher
unter schwerer arztlicher Hilfe mein
zehntes Kind® geboren hatte, ohne ihr
nur noch ade sagen zu kdnnen, plotzlich
entrissen. Als Familienvater von 8 leben-
den Kindern, deren Ernédhrer ich allein
bin, als Arbeitgeber von 5 Arbeitern,
wovon 3 Familienviter. Dieselben stehen
nun meisterlos und ratlos da. Den Lohn
miissen sie gleich haben, und die Frauim
Bette, in den schweren Tagen der Nie-
derkunft, keine Ahnung habend, wann
sie mich wieder zu sehen bekommt, wie
wenn ich eine grissliche Mordthat be-
gangen hitte.»® Unter Bewachung von

Polizei-Wachtmeister Josef Zimmer-
mann® wurde Scheuber, wie gefordert,
nach Aarau verfrachtet.®®

Aufgrund einer Sonderbestimmung der
Militarstrafgerichtsordnung fiir Kriegs-
zeiten® wartete dort der militdrische
Untersuchungsrichter mit einem Kata-
log von 19 Fragen auf Scheuber. Dieser
gab das Most-Angebot zu und auch den
Disput mit Hauptmann Deschwanden.
Hingegen bestritt er, dem Hauptmann
gedroht oder ihn mit Schimpfworten
traktiert zu haben. Die von Deschwan-
den gesammelten Aussagen seiner Sol-
daten und Offiziere stellte er, abgesehen
von geringfiigigen Zugaben, deshalb
entschieden in Abrede.”

Wihrend Scheuber einbehalten wur-
de, befragte der Untersuchungsrichter
am 12. Juli in Luzern Hauptmann De-
schwanden, den Soldaten Gustav Durrer
und den unterdessen zum Wachtmeis-
ter beforderten Xaver Zgraggen. Die
Adressen der «in der Voruntersuchung
verhorten Leute» hatte ihm Deschwan-
den bereits am 9. Juli zugehalten.”" Die
Verhore erbrachten nichts Neues und
so erschien dem Untersuchungsrichter
«der Tatbestand geniigend abgeklart». Er
erklarte die Untersuchung als geschlos-
sen, gewdhrte dem Angeschuldigten
48 Stunden Zeit fiir ein Begehren auf
Aktenerginzung, beschloss das Einho-
len eines Leumundszeugnisses und ei-
nes Vorstrafenberichts und verfiigte die
Fortsetzung der Untersuchungshaft.”
Scheuber reagierte anderntags mit einem
mehrseitigen «Rapport an das Divisions-
gericht 4». Er bestritt darin erneut ener-
gisch die Aussage, er «wolle ihm [dem
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Gottlieb Scheuber mit seiner Familie und Angestellten. Mit der Inhaftierung des

Familienoberhaupts und Patrons standen sie «<nun meisterlos und ratlos» da.

Hauptmann] die Schnorre schon zu thun
oder gar heute noch zu bluten machen»
und nominierte als Zeugen eine Rei-
he von Zivilpersonen, die unmittelbar
dabeigestanden seien. Er forderte auch
seine sofortige Freilassung und bot dafiir
eine Kaution von 2000 bis 5000 Fran-
ken.”” Als Patron einer Unternehmung
mit einer mehrkopfigen Belegschaft
stand Scheuber zweifellos unter wirt-
schaftlichem Druck: Brieflich erteilte er
seiner Ehefrau detailliert Anweisung,
wie sie - eben noch im Kindbett gele-
gen - die Geschifte weiterfithren sollte.
Personlich gab er sich zuversichtlich und
schrieb ihr, dass «ich mich hier ganz gut

und wohl befinde. Wenn auch fast keine
Minute vergeht, ohne dass ich an Dich
und die lieben Kleinen denke, so bin
ich dennoch ganz guter Dinge & fiirchte
mich nicht vor dem Gerichtsurteil.»™

Widerwillig, denn der Fall schien ihm
«bereits derart schwer, dass die nach-
traglichen Schimpfereien keinen gros-
sen Einfluss mehr auf die Beurteilung
haben diirften»,”” bot Moser auf den
14. Juli den Fourier Wagner, den Bahn-
beamten Otto Willimann und den Gast-
wirt Oberleutnant Josef Népflin nach
Luzern in sein Biiro’® auf - Zeugen, die
Deschwanden benannt hatte.”” Und auf
den 15. Juli zitierte er die von Scheuber
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bezeichneten Privatpersonen Melchior
Hermann, dessen Ehefrau Margrit Her-
mann sowie Marie Lussi-Blattler und
Anton Wagner.”® Threr Schilderung,
Deschwanden sei «scharf» auf Scheu-
ber zugeritten und habe ihn mit dem
Pferd von der Truppe weggedringt,”
mass der Untersuchungsrichter wenig
Aussagekraft bei: «Der Unterzeichnete
hat {ibrigens diesen Zeugen von Anfang
an keinen Wert beigemessen, da ihm
die Verhore der militdrischen Personen

vollauf gentigten.»®

Stanser Firsprache

Unterdessen organisierte Scheubers
Bruder Christian die Verteidigung. Er
engagierte den Stanser Rechtsanwalt
Valentin Bucher®" und bat auch Regie-
rungsrat Theodor Gabriel um «ein Wort
der Milderung». Nidwaldens Regierung
hatte bereits am 12. Juli von der Ver-
haftung Scheubers «wegen Scheltung»
Kenntnis genommen und beschlossen,
ein Gesuch der Familie Scheuber ans
Militargericht mit einem drztlichen
Zeugnis Giber den gesundheitlichen Zu-
stand seiner Frau zu begleiten.®* Buchers
Haftentlassungsgesuch ging mit der re-
gierungsratlichen Unterstiitzung am 15.
Juli nach Aarau ab.®’ Bucher argumen-
tierte, die Harmlosigkeit des Delikts
begriinde die Inhaftierung nicht, unter
der Verhaftung leide die Familie und
insbesondere die Ehefrau sehr schwer,
schliesslich drohten Familie und An-
gestellte wegen der Abwesenheit des

Patrons brotlos zu werden: «Ob es unter

solch abnormalen Verhiltnissen & mit
Riicksicht auf die Qualitit des dem
Scheuber zur Last gelegten Deliktes
sich rechtfertigt, die Jnhaftierung wei-
ter durchzufithren & dadurch event. das
Leben einer Mutter von 8 unerzogenen
Kindern auf's Spiel zu setzen, das zu
beurteilen {berlassen wir einstweilen
Jhnen, Herr Untersuchungsrichter.»®

Nichts Negatives an den Tag brachten
die Nachfragen nach dem Leumund
Scheubers. Im Zentralpolizeibiiro in
Bern fand sich kein Eintrag,** und die
Nidwalden beschied
kurz: «Keine Vorstrafen verzeichnet.
Die Familie Scheuber (v. G. Scheuber u.

seine Geschwister) ist eine der angese-

Standeskanzlei

hensten Familien von Nidwalden.»* Der
ebenfalls um Auskunft gebetene Stan-
ser Gemeindeprasident Franz Kaiser
wusste in seinem Bericht vom 12. Juli
auch nichts Nachteiliges, im Gegenteil:
«Er stammt aus einer Familie, die sich
durch Betriebsamkeit allmalig zu Wohl-
stand und Ansehen aufgerungen hatte.*’
Vermaogen versteuert er Fr. 2000. Was er
ererbte, hat er wohl ganz zur Erstellung
eines Wohnhauses mit Wagnerei und
Schmiedewerkstitte verwendet. [...] In
Anbetracht seiner zahlreichen Familie,
Frau und 10 Kinder,* mag Scheuber
schon von Existenzsorgen geplagt sein,
wenn er auch seinen Verpflichtungen
stets unklagbar nachgekommen ist.»
Vermutlich auf mildernde Umstédnde
bedacht, schrieb Kaiser zudem: «Scheu-
ber ist tiichtig und betriebsam, aber von
excentrischer Gemitsart, unter Um-
stinden sehr gutmiitig und dienstfer-
tig, aber leicht erregbar, zum Jdhzorn
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und zu Excessen geneigt. Dieser Defekt
scheint ihm angeboren. Scheuber er-
scheint tiberhaupt geistig nicht vollig
normal.»*

Kaisers Bemerkung zum Geisteszustand
nahm Untersuchungsrichter Moser zum
Anlass, den Angeschuldigten nach all-
falligen erblichen Belastungen zu be-
fragen. Zwar stellte sich heraus, dass
eine Schwester Scheubers unter einer
geistigen Beeintriachtigung litt,”° doch
den Angeschuldigten beurteilte er als
fraglos zurechnungsfihig: Widre dem
nicht so, hitte der Gemeinderat «schon
lingst dessen Versorgung in einer An-
stalt» anordnen missen. «Der Umstand,
dass man das nicht tat, lisst wohl den
Schluss zu, dass es mit der angeblichen
Geisteskrankheit nicht weit her ist. Es
fallt iberhaupt auf, wie sehr sich die
Behorden von Nidwalden fiir den An-
geschuldigten verwenden; weniger wire
mehr.»®

Exemplarische Strafe

Dr. Bucher irre im Glauben, es handle
sich vorliegend um einen «leichten Fall»,
beschied der Untersuchungsrichter dem
Advokaten auf sein Haftentlassungsge-
such und wies es ab: «Die Disziplin, das
Ansehen der Armee und auch die Riick-
sicht auf den beleidigten Offizier mach-
ten und machen es mir zur Pflicht, dem
Angeschuldigten und den Leuten, die
von einer gleichen Auffassung beseelt
sind wie er, zu zeigen, dass das Militar
nicht besudelt werden darf.» Einer wei-
teren Eingabe Scheubers® schenkte der

Untersuchungsrichter keine Beachtung
mehr und iiberwies die Akten an den
Auditor der Division 4, Major H. Gon-
zenbach.™

Gonzenbach begniigte sich in seiner An-
klageschrift vom 17. Juli damit, die Dar-
stellung des Vorfalles wortlich aus dem
Rapport Deschwandens zu tibernehmen.
Scheuber habe «den Hauptmann De-
schwanden vor seiner ganzen Kompa-
gnie in gemeinster Weise bloss[gestellt]
und in seiner Ehre als Offizier & Kom-
pagniekommandant in grobster Weise
[verletzt]». Er sei dafiir «<nach Massgabe
der Artikel 1 Ziff. 8 & 163 M.5t.G.O. und
Art. 162, 7 & 11 M.St.G. mit Strafe» zu
belegen.*

Die Gerichtsverhandlung in Aarau am
21. Juli 1915 drehte sich vor allem darum,
ob Scheuber Deschwanden «grossartiger
Chaib» genannt und ihm gedroht habe, er
werde «schon noch aus der Schnorre blu-
ten», was Scheuber bestritt. Deschwan-
den wiederholte seinen Rapport und er-
innerte an seine Aussage, «von so einem,
der so iibers Militir schimpft, nehmen
meine Soldaten iiberhaupt nichts an».
Zeuge Gustav Durrer ergidnzte, Scheuber
habe «seine Beschimpfungen mit aufge-
hobener Faust begleitet». Leutnant Renz
berichtete, der Angeklagte sei eine Stunde
nach dem Vorfall zur Truppe gekommen
und habe gesagt: «Gilled, dem habe ich
es wieder einmal gesagt!» Zeuge Melchior
Hermann hatte beobachtet, wie es einem
Soldaten gelang, «ein paar Schluck Most
zu trinken»; Scheuber habe zudem ge-
sagt, demjenigen, der das Trinken verbie-
te, «werfe er [...] den Most ins Gesicht».
Scheubers Nachbar Kaspar Odermatt
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wollte nur den Ausdruck «Kantonsfres-
ser» bestdtigen.

Der Auditor vermerkte, Hermann sei
vom Angeklagten als Entlastungszeuge
nominiert worden und disqualifizierte
Odermatt falschlicherweise als «Schwa-

% Dann

ger von Scheubers Bruder».
wiederholte er miindlich seine Strafan-
trige, nimlich zwei Monate Gefangnis,
zwei Jahre Einstellung im Aktivbiir-
gerrecht und Kostentragung. Die Ver-
teidigung, wahrgenommen von einem
Oberleutnant A. Helbling,”” plddierte
hingegen auf 14 Tage Gefdngnis, und
der Angeklagte bat «um ein gnidiges
Urteil».”

Daraus wurde nichts: Um 12 Uhr mit-
tags eroffnete das Gericht unter dem
Vorsitz von Major H. Rohr das Urteil.
Es sah als erwiesen an, dass Scheuber
die Konfrontation mit Deschwanden
absichtlich gesucht habe, um bei der
Truppe «Stimmung gegen ihn zu ma-
chen» und ihn in seiner Ehre zu verlet-
zen: «Wenn Scheuber behauptet, er habe
Grund gehabt, Kritik zu {iben an Haupt-
mann Deschwanden, weil uberall das
Geriicht herumgeboten worden sei, er
fithre ein zu strenges Regiment, so kann
er damit nicht gehort werden. Es hat
nichts beigebracht werden konnen, was
dem insultierten Hauptmann irgendwie
zum Vorwurf gemacht werden konn-
te. [...] Das Verhalten des Angeklagten
verlangt eine exemplarische Bestrafung,
namentlich auch mit Riicksicht auf die
ernste Zeit, in der wir leben und die eine
straffe Mannszucht als Grundlage der
Wehrhaftigkeit
Das Gericht verurteilte Scheuber zu zwei

gebieterisch fordert.»

Monaten Haft, iberwilzte ihm die Ge-
richtskosten und verfiigte die Einstel-
lung im Aktivbiirgerrecht auf ein Jahr.
Allfilligen Militirdienst hitte er aller-
dings trotzdem zu leisten.”

Witzwiler Kartoffeln

Scheuber unterliess ein Kassationsbe-
gehren, weshalb das Urteil dem Kanton
Nidwalden am 4. August 1915 «zur ge-
filligen Vollziehung» zugestellt wur-
de.!® Hier war es {iblich, die militdrge-
richtlich Verurteilten ins kantonseigene
Zuchthaus bei Fronhofen zu stecken,
wogegen sich Anwalt Bucher schon am
25. Juli mit einer Eingabe an die Regie-
rung zur Wehr setzte. Er machte nicht
nur geltend, dass die Strafe «Gefangnis»
nach einem andern Regime verlange
als «Zuchthaus», sondern gab auch die
Néhe der Vollzugsanstalt zum privaten
Wohn- und Geschiftshaus des Verur-
teilten zu bedenken: «Wer wiirde es nun
den kleinen Kindern verwehren, dass sie
vor das Zuchthaus hiniibergehen & nach
ihrem Vater rufen & weinen wiirden?»
Scheuber sei zwar bekanntermassen
ein «Hitzkopf», daneben sei er aber ein
«ganzer Ehrenmann, der kein gemeines
Verbrechen begangen hat, der sich ledig-
lich aus Sympathie zu den Soldaten der
Nidwaldner Schiitzenkompagnie zu ei-
ner strafbaren Uniiberlegenheit hat hin-
reissen lassen». Er sei deshalb entweder
in der Kaserne Wil oder aber im Rathaus
zu arretieren.'”” Dort befand sich Scheu-
ber offenbar bereits seit dem 23. Juli.'®?

Vor dem Rathaus soll es zu Menschen-
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Prima Kartoffeln

von der befannten Sfrafanfialf Wikwyl verfauft billigt
Oofflied $denber, Wiederdorf.

Scheuber blieb auch im Gefingnis Geschdftsmann. Mit dem Ankauf eines Teils
der Witzwiler Kartoffelernte fand er «en passant» eine neue Geschdftsmaoglichkeit.
Inserat aus dem Nidwaldner Amtsblatt vom 22. Oktober 1915.

aufldufen gekommen sein, die «Scheuber
uise lah»'*” skandiert hatten.'*

Buchers Eingabe wurde am 26. Juli von
der Regierung zur Kenntnis genommen
und die Frage, «<wo in Zukunft solche
von Militdrgerichten zu Gefdngnis Ver-
urteilten ihre Strafe abzusitzen haben»,
einer Kommission zur Priifung Gibertra-
gen.'” Ein am 2. August erlassenes Kreis-
schreiben des Militirdepartements, das
auf die Vereinheitlichung des Vollzugs
abzielte, kam der Regierung insofern
gelegen, als sie die «Sonderbehandlung»
Scheubers als generelle Praxisinderung
deklarieren und dessen Verlegung in
die Anstalt Witzwil im Kanton Bern
vorschlagen konnte.'”® An diesem «Pri-
vileg» storten sich «gewisse Kreise», wie
Josef Maria Zimmermann in einer In-
tervention beim EMD geltend machte.'”’
Vorderhand verblieb Scheuber aber auf
dem Rathaus, vor allem, weil ein arzt-
liches Gutachten zu bedenken gab, er
konnte sich «bei entsprechend eintreten-
den Umstdnden zu einer unvorsichtigen,
nicht iiberlegten Handlung hinreissen
lassen».'® Am 25. August gewdhrte des-
wegen das Eidgendssische Militdrdepar-

tement einen Vollzugsaufschub «bis zu
einem Monat».!”” Bereits eine Woche zu-
vor hatte Nidwalden von der Polizeidi-
rektion des Kantons Bern den Bescheid
bekommen, der Aufnahme der Nidwald-
ner Militarstriflinge in die Strafanstalt
Witzwil stehe nichts entgegen.'® Scheu-
ber konnte nun wéhlen, «den Rest seiner
Strafe in der bernerischen Strafanstalt
Witzwil abzusitzen, insofern er nicht
vorzieht, dieselbe in der hiesigen Straf-
anstalt abzubiissen».!!!

Scheuber wahlte Witzwil.!'? Dort erhielt
er Besuch von Militardirektor Wymann,
der nach Hause berichtete, Scheuber
habe «sich nicht nur iiber nichts beklagt,
sondern seine Zufriedenheit ausge-
driickt».!’® Er hatte auch nur noch we-
nige Wochen im Seeland zu verbringen,
und er verstand sich mit der Anstalts-
leitung offenkundig gut. Er wire nicht
Gottlieb, der «<Hadndeler», gewesen, hitte
er die Zeit des Zwangs nicht irgendwie
gewinnbringend genutzt. Bereits war
die Versorgungslage mit Lebensmitteln
schwierig geworden, und die Behoérden
versuchten mit Zu- und Wiederver-
kdufen vor allem von Kartoffeln einem
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Engpass zu begegnen, so auch der Kan-
ton Nidwalden."* «Da fast alle iibrigen
Lebensmittel im Preise betrachtlich stei-
gen, sollte man es wenigstens an einem
gehorigen Kartoffel-Vorrate in keiner
Familie fehlen lassen», mahnte zum
Beispiel das Nidwaldner Volksblatt.'®
Gewitzt wie er war, kaufte Scheuber der
Anstalt, die im Seelinder Moos einen
grossen Landwirtschaftsbetrieb unter-
hielt,'’® einen erheblichen Teil der Kar-
toffelernte ab, brachte sie nach Nidwal-
den und inserierte im Amtsblatt: «Prima
Kartoffeln von der bekannten Strafan-
stalt Witzwyl verkauft billigst Gottlieb
Scheuber, Niederdorf».!'” Scheuber war
zuriick!

Der Handstreich

Nach der Haftentlassung widmete sich
Scheuber vorerst wieder ganz seinen
Unternehmen, die neben der Schmie-
de und der Wagnerei auch einen Land-
wirtschaftsbetrieb in Kerns umfassten.
Aus der Politik war er vorlaufig verbannt
und sein Gegenpart, Hauptmann Ar-
nold Deschwanden, wurde 1918 von der
Spanischen Grippe hinweggerafft."'® Der
durchaus streitbereite Scheuber'”® muss-
te sich einen neuen Gegner suchen, den
er in Militardirektor Adalbert Wymann
fand. Nichts deutete im Vorfeld der ers-
ten Landsgemeinde nach dem Krieg
Ende April 1919 darauf hin, dass dessen
Wiederwahl - der 61-Jahrige versah das
Amt seit 1901'*° - gefdhrdet sein konnte,
aber als Gottlieb Scheuber im Ring den
Gegenvorschlag auf Major Louis Spich-

Wiihrend des Kriegs war Adalbert
Wymann Militdrdirektor. Bei den Regie-

rungsratswahlen an der Landsgemeinde
1919 stellte ihm Scheuber mit Erfolg
Louis Spichtig gegentiber.

tig stellte, bewies «ein Jauchzen hier
und dort [...], dass viel Ziindstoff in der
Volksabstimmung lag». Obwohl Spichtig
klarmachte, er nehme eine Wahl nicht
an, wurde er mit 960 gegen 689 Stimmen
gewihlt. «Es ist zu bedauern», kommen-
tierte das Nidwaldner Volksblatt, «dass
das Volk zur Wegwahl eines Mannes sich
hinreissen liess, der seine grosse Bega-
bung und seine wertvolle Arbeitskraft
wahrend langen Jahren in den Dienst
des Landes gestellt und ihm mit grosser
Pflichttreue sich gewidmet hat. Und das
alles nur, um einer Missstimmung zu fol-
gen, welche schwere, ungliickliche Zeiten
und die Notmassnahmen der Behorden,
die doch am Kriege und seinen Folgen
nicht die geringste Schuld tragen, gezei-
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tigt haben.»'® An der gleichen Landsge-
meinde wurde Scheubers Bruder Jakob
mit Unterstiitzung der Konservativen in
die Regierung gewihlt, dies, nachdem er
ein Jahr zuvor die Annahme des Amtes
noch verweigert hatte.'**

Gottlieb Scheuber hitte eigentlich dop-
pelten Grund zur Freude haben kénnen:
Die Scheubers sassen jetzt mit einem der
Thren in der Regierung und dazu noch
sein Wunschkandidat Louis Spichtig.
Doch sein Handstreich gelang nur halb.
Zwar war Wymann als Reprdsentant
der Kriegsordnung abgestraft, doch der
Hoftnungstrager Spichtig - er «besass
die Liebe und das Vertrauen unserer
Soldaten»'® -

Vereidigung, auch als der Landrat den

verweigerte partout die

Amtszwang geltend machte.”” Das Amt
kollidiere mit seiner Stellung als Verwal-
ter der Ersparniskasse Nidwalden und
er wolle nicht als «Sprengbombe gegen
einen verdienten Magistraten» dienen.
Ein Jahr darauf akzeptierte die Landsge-
meinde seine Weigerung «ohne Wider-
rede» und bestimmte in der Person von

Josef Maria Achermann seinen Ersatz.'*

Kein Einzelfall

Der Straffall Scheuber ist in der Schwei-
zer Justizgeschichte und im Besonderen
in der Geschichte der Militdrjustiz be-
stimmt nicht einmalig. Der harte Zugriff
hatte insbesondere zur Kriegszeit Sys-
tem und diente sowohl der Disziplinie-
rung der Armeeangehorigen wie auch
der Zivilbevolkerung. Was das — in sei-
ner Schérfe nicht einmal aussergewohn-

liche - Urteil gegen Scheuber im Einzel-
fall konkret beabsichtigte, namlich die
Stairkung des Offiziers Deschwanden,
hatte Giiltigkeit im Allgemeinen:'¥” «Es
muss [...] die Autoritit des Offiziers und
des Unteroffiziers mit allen Mitteln und
aufs Unangreifbarste gesichert werden»,
schrieb Generalstabschef Theophil Spre-
cher nach dem Krieg. In diesem Sinne
hatte die Militarjustiz mit Hunderten
von Urteilen sowohl gegen Armeean-
gehorige wie auch gegen Privatperso-
nen agiert. Beziiglich des militarischen
Strafgesetzes gestand Sprecher nach
dem Krieg zwar durchaus Reformbedarf
zu, doch gelte es, «die Mannszucht zu
wahren und dies im Sinn und Geist des
Gesetzes durchwegs zum Ausdruck zu
bringen. Fiir die Freunde der Heeres-De-
mokratisierung diirfte dabei wenig zu
ernten sein.»'

Einer Losung nédher kam mit dem Fall
Scheuber immerhin der bis dahin we-
nig zufriedenstellende Vollzug der Mi-
litargerichtsurteile. Am 3. April 1916
konnte die Regierung Nidwaldens zur
Kenntnis nehmen, dass bundesseitig
fortan der «militdrische Strafvollzug
[...] in den Strafanstalten Witzwil &
Orb organisiert» sei.’?” Darauf beschloss
sie am 5. Juni, Witzwil fiir Nidwaldner
Militarstraflinge zum Regel-Vollzugsort
zu machen, auf Wunsch aber auch «Nid-
waldner Milizen, welche die bestimmte
schriftliche Erklirung abgeben, in der
hiesigen Strafanstalt unterzubringen».*?
Das Anliegen einer menschlichen Be-
handlung der Soldaten blieb indes auch
nach dem Aktivdienst aktuell. National-
rat Hans von Matt beschwerte sich 1922
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beim Bundesrat wegen des «rohen und
brutalen Ton[s]», der Strafmethoden
und iiberhaupt wegen der «iible[n] Be-
handlung» junger Menschen in der Re-
krutenschule.”®! Er handelte damit wohl
durchaus im Sinne auch von Gottlieb
Scheuber, der seine Intervention keines-

wegs antimilitaristisch auffasste: «Ich
reklamiere nur, wenn das Militdr nicht
richtig gehalten ist.» '** Dass das konkre-
te Einfordern seines Credos zur gnaden-
losen Abstrafung fiihrte, hat er, wie sich
aus seinem Verhalten schliessen ldsst,
einigermassen gelassen hingenommen.

1 Ich danke Agi Flury und Lilo Steiner fiir ihre
Mithilfe bei der Recherche.

2 Steiner, Gemeinden, S. 17-20.

3 Tank, Schiitzenkompagnie, S. 38.

4  Jaun, Preussen.

5 Rieder, Gertsch, S. 65.

6 NV,21.9.1895,8. 3.

7  Rieder, Gertsch, S. 87-93.

8  Gockelhaftes Verhalten; Jaun, Preussen, S. 337.
9 NV,9.11.1895,S. 2.

10 Rieder, Gertsch, S. 227-230; Senn, Ausbildung.
11 Niederberger, Wehrgeist, S. 128.

12 NV, 20.5.1905, S. 2; 14.4.1926, S. 3.

13 Heute Dorfplatz 9.

14 LRP, 16.1.1908.

15 Die Besoldung betrug, wie jene des

1. Landschreibers, 3000 Franken im Jahr;
NV, 18.1.1908, S. 2.

16 NV, 17.5.1913, S. 2.

17 RRP,RRB Nr. 24 vom 9.2.1914, S. 24.

18 Rieder, Gertsch, S. 307.

19 Wirz/Boesch, Kriegsgeschichte.

20 Tank, Schiitzenkompagnie, S. 73.

21 Ebd,S. 81.

22 Ebd, S. 83-84.

23 Ebd, S. 81.

24 UW, 29.8.1914, S. 3.

25 NV, 5.9.1914,S. 2.

26 UW,29.8.1914, S. 3.

27 Deschwandens Rapport nennt den 27. Juni,
und auch die weiteren Prozessakten beziehen
sich auf dieses — wohl falsche - Datum;
BAr, Scheuber, PA 1.

28 «Nehmt ihr heute Abend wieder Wiirste?»

29 BAr, Scheuber, PA 19.

30 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 46-47.

31 Die Nacht auf den 6. Dezember.

32 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 47.

33 Von Oberleutnant Josef Népflin; BAr, Scheuber,
PA 17, Bl. 59.

34 Baudenbacher, Schiitzenregiment, S. 45.

35 Tank, Schitzenkompagnie, S. 84.

36 BAr, Scheuber, PA 19.

37 Tank, Schiitzenkompagnie, S. 84-85.

38 Ebd.,S. 86-87.

39 Zu verstehen als Disziplinlosigkeit.

40 StA NW, A 1197, Stammbuch Wagner 56.

41 BAr, Scheuber, PA 17, BL. 57.

42 Toiletten.

43  Verpflegungskredit, analog dem franz.
«ordinaire» fiir Alltagskost.

44 BAr, Scheuber, PA 17, BL. 55.

45 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 54; PA 23, Bl. 94.

46 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 48.

47 BAr, Scheuber, PA 19.

48 BAr, Scheuber, PA 23, Bl 91.

49 BAr, Scheuber, PA 19.

50 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 47-48. «Driibandlet»
bezieht sich auf das Rangabzeichen des Haupt-
manns, das in drei schmalen Béandchen besteht.

51 «Maul», Mund.

52 BAr, Scheuber, PA 1, Bl. 1-2.

53 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 41. Zu Handgreiflich-
keiten, wie ich sie in meinen «Notizen zur
Geschichte der Familie Scheuber», S. 28,
aufgrund miindlicher Uberlieferung erwihnte,
ist es nicht gekommen.

54 UW,30.6.1915, S. 3.

55 NV, 3.7.1915, 8. 3.

56 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 58, Verhor mit Otto
Willimann.

57 BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 49.

58 BAr, Scheuber, PA 8, Bl. 21.

59 Die meisten Zugfiithrer waren nicht Nidwaldner;
Baudenbacher, Schiitzenregiment, S. 206;
Tank, Schiitzenkompagnie, S. 80 Anm. 1.

60 BAr, Scheuber, PA 2, Bl. 8.

61 BAr, Scheuber, PA 1, Rapport und Aktenlauf.

62 Moser, geb. 1875, war Anwalt in Luzern und
spiter Nationalrat; Triieb, Moser.

63 BAr, Scheuber, PA 4.

64 BAr, Scheuber, PA 3.

65 Meine Mutter Marie.

66 BAr, Scheuber, PA 8, Bl. 21-22.

67 Mit ihm balgte sich Scheuber Jahre spiter
handgreiflich aus nicht niher bekanntem Grund.
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Siehe KB N'W, Nachlass Hans v. Matt, ] 1.2, Brief
von Franz von Matt an seinen Bruder Josef vom
5.3.1919.

BAr, Scheuber, PA 6.

Art. 1 Ziff. 8.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 39-45.

BAr, Scheuber, PA 5.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 45-52.

BAr, Scheuber, PA 8, Bl. 19-22. Die Betrige
entsprechen heute 18000 bis 45000 Franken.
BAr, Scheuber, PA 8, Bl. 75-77.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl 51.

BAr, Scheuber, PA 10, 11, 12.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 53-60, Verhore.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 60-69.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 61, 65, Verhore mit
Melchior und Margrit Hermann vom 15.7.1915.
Siehe auch Urteil vom 21.7.1915, S. 3.

BAr, Scheuber, PA 17, BL. 70.

«Vili» Bucher (1880-1958) war seit 1913 Stanser
Gemeinderat, gemeinsam mit Hauptmann
Deschwanden; NV, 17.5.1913, S. 2.

BAr, Scheuber, PA 21, Arztl. Zeugnis von Dr. Carl
Odermatt.

RR P, RRB Nr. 20 vom 12.7.1915, S. 293;

BAr, Scheuber, PA 19.

BAr, Scheuber, PA 20.

BAr, Scheuber, PA 13.

BAr, Scheuber, PA 15.

BAr, Scheuber, PA 17. Die Gebriider Scheuber
betrieben bis zur Griindung der Gips-Union die
Gipsmiihlen in Ennetmoos; Steiner, Familien-
geschichte Scheuber, S. 14-23.

Am 14. Juli korrigierte Kaiser die Kinderzahl
auf sieben lebende Kinder, zwei seien verstorben;
BAr, Scheuber, PA 17.

BAr, Scheuber, PA 17.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 53.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 72.

BAr, Scheuber, PA 22.

BAr, Scheuber, PA 23.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 73. Der Auditor ist der
Anklager vor Gericht.

BAr, Scheuber, PA 24, Bl. 95-96.

Keiner von Gottliebs Briidern hatte eine
Odermatt zur Frau! Siehe StA NW, A 1197,
Stammbuch Scheuber Stamm II.

Weshalb Valentin Bucher nicht auftrat, ist aus
den Akten nicht ersichtlich.

BAr, Scheuber, PA 25, Bl. 99-101.

BAr, Scheuber, PA, Urteil vom 21.7.1915, S. 5.
BAr, Scheuber, PA, Eidg. Militirdepartement an
den Kanton Nidwalden.

RR S, 26.7.1915.

Schluss aus: BAr, Scheuber, PA, Eingabe von

103
104
105
106

107

108

109
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111
112
113
114
115
116
117
118
119

120
121
122

123
124

125

126
127
128
129
130
131

132

Josef Maria Zimmermann an das Eidg. Militar-
departement vom 3.8.1915.

Freilassen.

Miindliche Uberlieferung in der Familie.

RR P, RRB Nr. 9 vom 26.7.1915, S. 300.

BAr, Scheuber, PA, Brief der Militardirektion
Nidwalden an das Schweiz. Militirdepartement
vom 10.8.1915. Am 11.8.1915 korrigierte das
EMD die «Weisung» auflediglich eine «allge-
meine Umfrage bei den Kantonen»; Brief in

RR S, 30.8.1915.

BAr, Scheuber, PA, Brief an das Eidg. Militdr-
departement vom 3.8.1915. Beim Briefschreiber
handelt es sich um den Polizisten, der Scheuber
in die Haft nach Aarau eskortiert hat. Warum er
seine Funktion verbirgt, ist ratselhaft.

BAr, Scheuber, PA, Arztl. Zeugnis von Dr. Carl
Odermatt vom 17.8.1915. Sieche auch RR P, RRB
Nr. 18 vom 23.8.1915, S. 313.

BAr, Scheuber, PA, Brief vom 25. August 1915 an
die Militdrdirektion Nidwalden.

RR S, 23.8.1915, Brief vom 17.8.1915;

RR P, RRB Nr. 5 vom 23.8.1915, S. 312.

RR P, RRB Nr. 19 vom 30.8.1915, S. 319.

RR P, RRB Nr. 28 vom 6.9.1915, S. 322.

RR P, RRB Nr. 27 vom 13.9.1915, S. 327.

NV, 28.11.1914, S. 2.

Ebd.

Dubler, Witzwil.

Amtsblatt 1915, nicht-amtl. Teil, S. 750.

NV, 2.11.1918, S. 2.

Er liess sich wiederholt auch in handgreiflich
ausgetragene Querelen ein. Siehe oben Anm. 67
und Urteil des Kantonsgerichts in: StA NW,

A 1080/4, P Kantonsgericht, Strafabt., 18.6.1919.
Nachrufin NV, 17.2.1923, §. 2-3.

NV, 3.5.1919, S. 1-2.

LGP, 28.4.1918, 5. 177; NV, 26.4.1919, S. 2;
3.5.1919, S. 2.

Nachrufin NV, 22.4.1936, S. 2.

LR P, 7.6.1919, §. 147; 10.7.1919, S. 155-156;

NV, 14.6.1919, S. 2; 19.7.1919, S. 2.

LR S, 10.7.1919, Brief an den Landrat vom
20.6.1919.

LGP, 25.4.1920, S. 194; NV, 1.5.1920, S. 2.
Steiner, Unter Kriegsrecht.

Sprecher, Aktivdienst, S. 518.

RR P, RRB Nr. 23 vom 3.4.1916, S. 453.

RR P, RRB Nr. 25 vom 5.6.1916, S. 484.

KB NW, Fam.archiv v. Matt, Brief vom 4.11.1922
an Bundesrat Scheurer.

BAr, Scheuber, PA 17, Bl. 55.

Al



	"Du grossartige drübändlete Chaib" : die militärgerichtliche Verurteilung des Zivilisten Gottlieb Scheuber

